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Allgemeine gesetzliche Grundlagen
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 6

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3)  Gegen  den  Willen  der  Erziehungsberechtigten  dürfen  Kinder  nur  auf  Grund  eines
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder
wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.

(5) […]

Europäische Menschenrechtskonvention Artikel 8 Recht auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens

(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung
und ihrer Korrespondenz.

(2) […]

UN Kinderrechtskonvention Artikel 5 Respektierung des Elternrechts

Die  Vertragsstaaten  achten  die  Aufgaben,  Rechte  und  Pflichten  der  Eltern  oder
gegebenenfalls,  soweit  nach Ortsbrauch vorgesehen,  der Mitglieder der weiteren Familie
oder der Gemeinschaft; des Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher
Personen, das Kind bei der Ausübung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte in
einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu führen.

UN Kinderrechtskonvention Artikel 9 Trennung von den Eltern; persönlicher 
Umgang

Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von
diesen  getrennt  wird,  es  sei  denn,  dass  die  zuständigen  Behörden  in  einer  gerichtlich
nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren
bestimmen,  dass  diese  Trennung  zum  Wohl  des  Kindes  notwendig  ist.  Eine  solche
Entscheidung  kann  im  Einzelfall  notwendig  werden,  wie  etwa  wenn das  Kind  durch  die
Eltern. misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrenntlebenden Eltern eine
Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.

[…]



Recht auf Erziehung
Sozialgesetzbuch VIII §1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) […]

Sozialgesetzbuch VIII §27 Hilfen zur Erziehung

(1)  Ein  Personensorgeberechtigter  hat  bei  der  Erziehung  eines  Kindes  oder  eines
Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder
des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine
Entwicklung geeignet und notwendig ist.

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und
Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das
engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. […]

(2a) […]

(3)  Hilfe  zur  Erziehung  umfasst  insbesondere  die  Gewährung  pädagogischer  und  damit
verbundener therapeutischer Leistungen. […]

(4) […]
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Inklusion und Teilhabe
UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Artikel 23 
Achtung der Wohnung und Familie

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung  von  Menschen  mit  Behinderungen  auf  der  Grundlage  der
Gleichberechtigung  mit  anderen  in  allen  Fragen,  die  Ehe,  Familie,  Elternschaft und
Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass

das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage des
freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen und eine
Familie zu gründen, anerkannt wird;

das  Recht  von  Menschen  mit  Behinderungen  auf  freie  und  verantwortungsbewusste
Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu
altersgemäßer  Information  sowie  Aufklärung  über  Fortpflanzung  und  Familienplanung
anerkannt  wird  und  ihnen  die  notwendigen  Mittel  zur  Ausübung  dieser  Rechte  zur
Verfügung gestellt werden;

Menschen  mit  Behinderungen,  einschließlich  Kindern,  gleichberechtigt  mit  anderen  ihre
Fruchtbarkeit behalten.

(2)  Die  Vertragsstaaten  gewährleisten  die  Rechte  und  Pflichten  von  Menschen  mit
Behinderungen in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und Vermögenssorge,
Adoption  von  Kindern  oder  ähnlichen  Rechtsinstituten,  soweit  das  innerstaatliche  Recht
solche kennt; in allen Fällen ist das Wohl des Kindes ausschlaggebend. Die Vertragsstaaten
unterstützen Menschen mit Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung
ihrer elterlichen Verantwortung.

(3) […]

(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von
diesen  getrennt  wird,  es  sei  denn,  dass  die  zuständigen  Behörden  in  einer  gerichtlich
nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren
bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf das
Kind aufgrund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile
von den Eltern getrennt werden.

(5) […]
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Kinderschutz
Sozialgesetzbuch VIII §8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines
Kindes oder Jugendlichen bekannt,  so hat es das  Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses
Jugendlichen nicht  in  Frage  gestellt  wird,  hat  das  Jugendamt die  Erziehungsberechtigten
sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen (…)
Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet
und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der
Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende
Gefahr  und  kann  die  Entscheidung  des  Gerichts  nicht  abgewartet  werden,  so  ist  das
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

Bürgerliches Gesetzbuch §1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des 
Kindeswohls

(1)  Wird  das  körperliche,  geistige  oder  seelische  Wohl  des  Kindes  oder  sein  Vermögen
gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so
hat  das  Familiengericht  die  Maßnahmen  zu  treffen,  die  zur  Abwendung  der  Gefahr
erforderlich sind.

(2) […]

(3) […]

(4) […]

Bürgerliches Gesetzbuch §1666a Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang 
öffentlicher Hilfen

(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden
ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche
Hilfen, begegnet werden kann (…).

(2)  Die  gesamte  Personensorge  darf  nur  entzogen  werden,  wenn  andere  Maßnahmen
erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist,  dass sie zur Abwendung der Gefahr
nicht ausreichen.
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